
 
 

Infos & Eckpunkte Registrierkassensystem 

Wer benötigt das neue System? 

 Alle ab einem Jahresumsatz von EUR 15.000,-- 

 Sofern die Barumsätze EUR 7.500,-- überschreiten 

(dazu zählen, Banknoten, Bankomaten und Kreditkarten) 

Fristen: 

 01.01.2016  Registrierkassenpflicht  
 01.07.2016  Startcode für notwendige Sicherheitseinrichtung  
 01.01.2017  elektronischer Manipulationsschutz mit Signatureinheit  

 
Am 20.10.2015 wurde vom Finanzministerium kommuniziert, dass eine Missachtung der 
Registrierkassenpflicht im ersten halben Jahr nicht geahndet werden wird.  
 
Aber auch das, ist die halbe Wahrheit! 
Im Kleingedruckten steht, dass diese Galgenfrist mit 31.3.2016 endet. Im 2. Quartal gilt diese „Amnestie“ 
nur, wenn der Geprüfte nachweisen kann, dass sein Softwarelieferant nicht in der Lage ist schon eine 
gesetzeskonforme Lösung anzubieten.  

Steuerliche Abschreibmöglichkeit 100%  
Kosten für die Anschaffung eines Kassensystems können vollständig als Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden  

Technische Ausfallzeiten:   
Die gesetzliche Regelung toleriert im Falle eines Ausfalles der Registrierkasse (Stromausfall, 
technischer Defekt, etc) einen maximalen Ausfallszeitraum von 48 Stunden.  
(2 Geschäftstage). In Falle eines Ausfalles müssen händische Aufzeichnungen geführt werden, 
die alle in dieser Zeit angefallenen Geschäftsfälle detailliert dokumentieren. 

Viele alte Kassen können nicht mehr aufgerüstet werden und sind in Zukunft nicht mehr 
verwendbar  

 

Ein erstklassiges Warenwirtschaftssystem als Fundament für das Kassensystem.  

Auch in Zukunft jederzeit erweiterbar (Angebotswesen, Bestellwesen, Mahnwesen etc). 

 

Durch laufende Software-Updates im Rahmen des Pflegevertrages ist die 

Gesetzeskonformität für Ihre Kasse gewährleistet 

 


